
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Hiermit wird gemäß § 4 Abs. 2 AVB Wasser V vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 684) öffentlich 
bekannt gemacht, wie sich die Entgelte inklusive der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer 
zusammensetzen: 

 
P r e i s l i s t e 

 
Anlage zu den zusätzlichen Vertragsbedingungen 

Wasserversorgung 
 

der Verbandsgemeinde Wirges 
 
 

§ 1 
Jahresgrundpreis 

(§ 11 ZVB) 
 
 
(1) Der Jahresgrundpreis beträgt inklusive 7 % Mehrwertsteuer 
 

bei Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung oder Nennweite 
 

  
 
 
(2) Bei Verbundzählern ist der Jahresgrundpreis für beide Zähler zu zahlen. 
 
(3) Bei Wasserzählern mit einer Nennweite über 100 mm wird der Jahresgrundpreis 

besonders vereinbart. 
 
(4) Die Gebühr für einen Standrohrzähler beträgt inklusive 7 % Mehrwertsteuer für jede 

angefangene Woche 2,14 Euro.   
 
 
 

§ 2 
Arbeitspreis 
(§ 12 ZVB) 

 
 
Der Arbeitspreis beträgt inklusive 7 % Mehrwertsteuer je cbm 2,450 Euro.  
 
 
 
 



 
§ 3 

Pauschalsatz für Bauwasser 
 
Der Pauschalsatz für Bauwasser beträgt 0,0856 Euro je cbm umbauten Raum inklusive 7 % 
Mehrwertsteuer, falls der Wasserzähler nicht vor Beginn der Bauarbeiten gesetzt wird. 
 
Bauwasser wird nur bis zur Rohbauabnahme geliefert. Danach wird der Wasserzähler 
gesetzt.  
 
Ab diesem Zeitpunkt sind der tatsächliche Verbrauch und der Jahresgrundpreis zu zahlen. 
 
 

§ 4 
Baukostenzuschuss 

(§ 4 ZVB) 
 

(1) Der Baukostenzuschuss beträgt inklusive 7 % Mehrwertsteuer: 
 

a) 0,4922 Euro je qm Grundstücksfläche  
b) 0,7704 Euro je cbm umbauten Raum  

 
 
(2) In dem Baukostenzuschuss sind die Kosten der Anschlussleitung nicht enthalten. 
 
 
 

§ 5 
Pauschale 

(§ 7 Abs. 1 ZVB) 
 

Die Pauschale für die Herstellungskosten der Anschlussleitung im öffentlichen Bereich 
beträgt inklusive 7 % Mehrwertsteuer 1.121,36 Euro.  
 
 

§ 6 
Sonderregelung 

 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für Anschlussnehmer, mit denen die 
Verbandsgemeinde Sonderabnehmerverträge nach § 1 Abs. 2 oder Abs. 3 AVB Wasser V 
geschlossen hat. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Anlage zu den ZVB Wasser V gilt ab 1. Januar 2026. 
 
Wirges, 18.Dezember 2025    
 
            
 
gez. 
Alexandra Marzi 
Bürgermeisterin 


